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teilen. ERan muß bie Sente anhören, toeldje mitten in ber

gewerblichen SrapiS ftehen unb aus eigener (Srfatjrung bie

fRotwenbigfeit non SerufSgenoffenfcßaften erfennen. Softulat
9 follte baßin abgecnbert werben, baß eine SerufSgenoffen»
fdjaft nur mit SweibrittelSmeßrheit aufgelöft werben tann;
auch fotlte bie Sauer einer SerufSgenoffenfdjaft auf ein

ERinimum bon mehreren Saßren feftgefeßt werben, bamit
nicht bie Stuftöfung fdfjon bet ben erften ElnfangSfdjwierig»
feiten befchloffen wirb.

§r. ERap Sincte, Ingenieur in 3ürtcß, fann nod) nidjt
aEe Konfequenzen ber borgefcßlagenen SerufSgenoffenfcßaften
iiberfefjen. ERan foEte für irgenb eine SerufSart ein Sei»

fpiel über bie Srünbnng unb Organisation einer folgen
SerufSgenoffenfcßaft gemeinfaßlid) barfteEen tonnen. Un»

Zweifelhaft hoben Diele SerufSarten ein hobeä Sntereffe an
ber Drganifation in SerufSgenoffenfcßaften.

§r. 3ngenieur Slum in 3üricß äußert Sebenfen bagegen,

baß nach Softulat 7 baS ©timmrecht in wirtfchafttichen
fragen auch ben 2lu3länberu erteilt werben foEe, unb wünfctjt,
baß nur politifch ftimmbereditigte ©cßweizerbürger in ber

SerufSgenoffenfcßaft ftimmfähig fein foEten.

£r. ©eifert, ftrchiteft in Kreuzungen, getraut fid) nid)t,
heute über bie Sorlage abzuftimmen, weil bie thurgauifdjen
©eftionen nicht im gaEe gewefen feien, biefelbe näher zu
prüfen. ®S gefäEt ihm auch nidjt, baß §r. Sreulicß mit
PoEen fjänben nach biefen SerufSgenoffenfcßaften greift unb

§rn. ©cßeibegger unterftüßt hat.

Sie §£>. S^Eweger unb iß. Karpentier in 3üricß fönnen
fich ebenfaflS nicht zu einem abfcßließenben Urteil entfcßließen.
Seßterer nimmt ben Don £>rn. ©iegerift faEen gelaffenen
Eintrag wieber auf, Wonadj fin 3'ff^r 2 ber Stefolution bie

EBorte „im ©inn unb Seift ber heute angenommenen ißo»

ftulate" zu ftreidhen finb.
Sas ißräfibium erftärt nunmehr bie StSf'uffion für

gefcßloffen unb erteilt nodj ben beiben ^Referenten baS Eßort
Zur ©rwieberung.

§r. SfugIer=®onzenbach empfiehlt bie Pom Keniralborftanbe
borgefcßlagene Stefolution zur Einnahme. Sie grage foEte

infoweit genügenb abgeflärt fein, bah barüber ein grunb»
fäßlidjer Kntfcßeib gefaßt unb bem Kentraloorfianb eine

SireftiDe zum weiteren Sorgehen gegeben werten tonnte,
(©cplufs folgt.)

ft-örkmtQ kr SSerufälelji-e ktut föietfter.
Ser © ch w eiz er. S e w e r b e D er ein ift gewillt, eine

angemeffene Sergütung in gornt eines SufcßuffeS
Zum S ehr gelb bis auf ben Setrag Don gr. 250 folcßen
tganbwerfsmetftern zu Derabfolgen, welche ber

utnftcrgiUtigcu £>crimliU&mig üon öcljtlitigc«
ihre befonbere Sorgfalt unb Slufmertfamteit wibmen unb
Dermöge ihrer Sefäßigung für KrfüEung naihgenannter Ser»
pflichtungen genügenbe ©ernähr bieten.

1. Ser bewerbenbe EReifter muh feinen Seruf felbftänbig
betreiben, ©eine SBerfftätte foE ben teeßnifeßen Sin»

forberuugen ber Segenwart entfprechen.
2. Ser Sehrmeifter muh fich Derpftidjten, ben Don ihm

aufzuneßmenben Sehrling in aEen Kenntniffen unb

Kuufifertigfeiten feines SeWerbeS heranzubilben, ihn
auch außerhalb ber SBertftätte in 3ucf)t unb Drbnung
ZU halten, zum fleißigen Sefud) ber gewerblichen gort»
bilbungS» ober Serufefcßulen anzuhalten unb zur
Seilnaßme an ben ßeßrltngSprüfungen zu Derpflichten,
überhaupt nach feinen Gräften afleS zu thun, waS zu
einer Wohlgeregelten SerufSlehre gehört.

3. Ser Sehrmeifter muh bem Sehrling, fofern biefer nicht
im Klternßaufe Derbleiben tann, in feinem eigenen
gauShalt Soft unb EBoßnung geben, ebentneE ihm
Zur Unteitunft in einer orbenilicßen gatnilie behilflich
fein unb für gefunbe Serpflegnng unb zroetfutäßige

Krzießung in berfelben bie Serantwortlichteit über»

nehmen.
4. Ser Sehrbertrag ift nach ben Seftimmungen beS feßweiz-

SRormal » SehrüertrageS feftzufteEen unb burd) ben

©djweizerifcßen SewerbeDerein zu genehmigen. Sie
Sauer ber Sehrzeit muß ben Dom ©chmeizerifchen
SewerbeDerein für jebeS Sewerbe aufgefteEten Etormen
entfprechen.

Sie EluSwaßl ber Sehrmeifter erfolgt auf Srunblage ber

eingehenben fcßriftlicßen Slnmelbungen unb mit möglichfter
Serücfficßtigung ber Derfchiebeuen SerufSarten unb SanbeSteile

burdj ben Kentralborfianb be§ Schweiz. SewerbeDereinS. Sen
Sorzug erhalten inbeë folche EReifter, a) bie burch regel»

mäßige Seilnahme ihrer frühern Seßrlinge an SehrlingS»
Prüfungen bereits groben ihrer Sehrmeifterthätigfeit aufzu»
weifen haben; b) welche ERitglieb einer ©eftion beS Schweiz-
SewerbeDereinS finb; c) an beren EBoßnort eine gute gadj»
ober gewerbliche gortbilbungSfchule fid) befinbet.

Sie bezüglichen fßfltdjtenßefte unb ElnmelbungSformulare
tonnen beim ©efretariate beS Schweizer. SewerbeDereinS in
3ürid), baS auch 3« jeber weitern EluSfunfterteilung bereit

ift, bezogen Werben. tpanbWerfSmeifter, Weldje ben ge»

forberten Serpflicßtungen glauben entfprechen zu tonnen, be»

lieben fich unter Seifügung ber Derlangten Qeugniffe bis
fpäteftenS ben 30. 3 a n u a r 1896 bei uns fdjriftlicß an»

Zumelben.

3üric&, ben 10. Sezember 1865.
|»er éentrafoorfïanb bes Schweizer, ^»emerßenereitts.

*8eröanb3toefen.
Sdjweij. SuglcrDereiu. Serfelbe hat in leßter ©ißung

Zum Srattanbum „greife" befchloffen, eS fei bem Kentraloor»
ftar.be zu beantragen: ber ©eßweiz. 3wglerüerein möge be»

fcßließen mit bem 3aßre 1896 einen Eluffdjlag Don 8% auf
fämtlidjen 3w0dU)aren unb Don aEen gabritanten beS

©hweizer. 3i£0l«DereinS eintreten gu laffen. — Sie bieS»

bezüglichen Kirfulare foEen Dom SentralDorftanbe für aEe

ERitglieber ausgearbeitet werben, ebenfo foE ben EtidjtoereinS»
mitglieberu Don bem Stfcpluffe refp. 2luffchlag beS ©entrai»

DorftanbeS Mitteilung gemacht werben.
2113 teßteS Srattanbum wirb über bie fdjledjten 3ahIungS»

ufancen, bie in biefem gachje unb fpezieE bei ber ©eftion
3ürid) walten, referiert unb auch barüber befchloffen. Ser
Schweiz. 3teglerDerein möge als aBgemeine !Rorm fur Eté»

gulierung ber Shonwarenfabrifate fich einigen auf monatliche
EiechnungSfteEung unb 2lbgabe Don brei 2Ronat--2Sechfel.

ßine fehr zahlreich befuihte Ißerfammluttg be§ ©entrai»
Perhattbeê her fUleificr» unb ©ewerbePereine bon Rurich
faßte einftimmig folgenbe Etefolution: „Sie heutige Sele»

giertenberfammlung, nach Kenntnisnahme, baß bis jeßt Don

«Seite ber Slafermeifter ber Schuß ber ftäbtifdjen unb ftaat»
Itdjen Organe oergeblid) angerufen würbe, befd)Iteßt: Ks ift
eine gehörig motibierte Kingabe an ben KantonSrat unb

Sroßen ©tabtrat zu richten, eS mödjten bie oberften Snftanzen,
fowohl EtegierungSrat als engerer ©tabtrat, ben Sluftrag
geben, nuüerzüglid) bie bezüglichen SefeßeSbeftimmungen zu

Deröffentliihen unb ben EReiftern benjenigen Schuß zu bieten,
ber ihnen als Sürger nach Sefcß unb Stecht zufteßt. 3tu
übrigen fprießt fie ben Slafermeiftern ißre üoEe 2lnerfennung
für ißr energifcßeS Sorgeßen ir. ben jüngften ©treiftagen auS

unb ertlärt fich mit benfelben folibarifcß."

Dhlißatortfiße, hhktkïurifdje ©itherfteEung ber 3-or»

berungen ber §anbwerfer bei Eleubauten habe ber beutfäw
SewerbeDerein, fo referierte §err ©tabtrat KoEer in ber

ERontagSoerfammlung im „SBeißen 2Binb" in 3uri<h «IS

notwendig eraeßtet unb eine bieSbezüglicße petition an bert

EteicßStag gerichtet. 2lucß wir in 3üricß, ertlärte ber Etebner,

foEten uns für folcße ©icßerfteBung ber fèanbwerfer wieber

neu ins 3«ug legen.
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teilen. Man muß die Leute anhören, welche mitten in der

gewerblichen Praxis stehen und aus eigener Erfahrung die

Notwendigkeit von Berufsgenossenschaften erkennen. Postulat
9 sollte dahin abgeändert werden, daß eine Bernfsgenossen-
schaft nur mit Zweidrittelsmehrheit aufgelöst werden kann;
auch sollte die Dauer einer Berufsgenossenschaft auf ein

Minimum von mehreren Jahren festgesetzt werden, damit
nicht die Auflösung schon bei den ersten Anfangsschwierig-
kecken beschlossen wird,

Hr. Max Lincke, Ingenieur in Zürich, kann noch nicht
alle Konsequenzen der vorgeschlagenen Berufsgenossenschaften
übersehen. Man sollte für irgend eine Berufsart ein Bei-
spiel über die Gründung und Organisation einer solchen

Berufsgenossenschaft gemeinfaßlich darstellen können. Un-
zweifelhaft haben viele Berufsarten ein hohes Interesse an
der Organisation in Berufsgenossenschaften.

Hr. Ingenieur Blum in Zürich äußert Bedenken dagegen,

daß nach Postulat 7 das Stimmrecht in wirtschaftlichen
Fragen auch den Ausländern erteilt werden solle, und wünscht,

daß nur politisch stimmberechtigte Schweizerbürger in der

Berufsgenossenschaft stimmfähig sein sollten.
Hr. Seifert, Architekt in Kreuzlingen, getraut sich nicht,

heute über die Vorlage abzustimmen, weil die thurgauischen
Sektionen nicht im Falle gewesen seien, dieselbe näher zu
prüfen. Es gefällt ihm auch nicht, daß Hr. Greulich mit
vollen Händen nach diesen Berufsgenossenschaflen greift und

Hrn. Scheidegger unterstützt hat.

Die HH. Zellweger und P. Carpentier in Zürich können
sich ebenfalls nicht zu einem abschließenden Urteil entschließen.

Letzterer nimmt den von Hrn. Siegerist fallen gelassenen

Antrag wieder auf, wonach sin Ziffer 2 der Resolution die

Worte „im Sinn und Geist der heute angenommenen Po-
stulate" zu streichen sind.

Das Präsidium erklärt nunmehr die Diskussion für
geschlossen und erteilt noch den beiden Referenten das Wort
zur Erwiederung.

Hr. Kugler-Goozenbach empfiehlt die vom Centralvorstande
vorgeschlagene Resolution zur Annahme. Die Frage sollte
insoweit genügend abgeklärt sein, daß darüber ein gründ-
sätzlicher Entscheid gefaßt und dem Centralvorstand eine

Direktive zum weiteren Vorgehen gegeben werden könnte.
(Schluß folgt.)

Förderung der Berufslehre beim Meister.
Der S ch w eiz er. G e w e r b e v erein ist gewillt, eine

angemessene Vergütung in Form eines Zuschusses
zum Lehrgeld bis auf den Betrag von Fr. 259 solchen

Handwerksmeistern zu verabfolgen, welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und
vermöge ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Ver-
pflichtungen genügende Gewähr bieten.

1. Der bewerbende Meister muß seinen Beruf selbständig
betreiben. Seine Werksiätle soll den technischen An-
forderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm
aufzunehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und
Kunstfertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden, ihn
auch außerhalb der Werkstücke in Zucht und Ordnung
zu halten, zum fleißigen Besuch der gewerblichen Fort-
bildungs- oder Berufe schulen anzuhalten und zur
Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten,
überhaupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu
einer wohlgeregelten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht
im Elternhause verbleiben kann, in seinem eigenen
Haushalt Kost und Wohnung geben, eventuell ihm
zur Unterkunft in einer ordentlichen Familie behilflich
sein und für gesunde Verpflegung und zweckmäßige

Erziehung in derselben die Verantwortlichkeit über-
nehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des schweiz.

Normal-Lehrvertrages festzustellen und durch den

Schweizerischen Gewerbeverein zu genehmigen. Die
Dauer der Lehrzeit muß den vom Schweizerischen
Gewerbeverein für jedes Gewerbe aufgestellten Normen
entsprechen.

Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt auf Grundlage der

eingehenden schriftlichen Anmeldungen und mit möglichster
Berücksichtigung der verschiedenen Berufsarlen und Landesteile
durch den Centralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins. Den
Vorzug erhalten indes solche Meister, s.) die durch regel-
mäßige Teilnahme ihrer frühern Lehrlinge an Lehrlings-
Prüfungen bereits Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit aufzu-
weisen haben; b) welche Mitglied einer Sektion des Schweiz.
Gewerbevereins sind; o) an deren Wohnort eine gute Fach-
oder gewerbliche Fortbildungsschule sich befindet.

Die bezüglichen Pflichtenhefte und Anmeldungsformnlare
können beim Sekretariate des Schweizer. Gewerbevereins in
Zürich, das auch zu jeder weitern Auskunfterteilung bereit

ist, bezogen werden. Handwerksmeister, welche den ge-

forderten Verpflichtungen glauben entsprechen zu können, be-

lieben sich unter Beifügung der verlangten Zeugnisse bis
spätestens den 30. Januar 1896 bei uns schriftlich an-
zumelden.

Zürich, den 10. Dezember 1865.
Der Centralvorstand des Schweizer. Geweröevereins.

Verbandswesen.
Schweiz. Zieglcrvereiu. Derselbe hat in letzter Sitzung

zum Traktandum „Preise" beschlossen, es sei dem Centralvor-
stände zu beantragen: der Schweiz. Zieglerverein möge be-

schließen mit dem Jahre 1896 einen Aufschlag von 8°/g aus

sämtlichen Ziegelwaren und von allen Fabrikanten des

Schweizer. Zieglervereins eintreten zu lassen. — Die dies-

bezüglichen Cirkulare sollen vom Centralvorstande für alle

Mitglieder ausgearbeitet werden, ebenso soll den Nichtoereins-
Mitgliedern von dem Beschlusse resp. Aufschlag des Central-
Vorstandes Mitteilung gemacht werden.

Als letztes Traktandum wird über die schlechten Zahlungs-
usancen, die in diesem Fache und speziell bei der Sektion
Zürich walten, referiert und auch darüber beschlossen. Der
Schweiz Zieglerverein möge als allgemeine Norm sur Re-

gulierung der Thonwarenfabrikate sich einigen auf monatliche
Rechnungsstellung und Abgabe von drei Monat-Wechsel.

Eine sehr zahlreich besuchte Versammlung des Central-
Verbandes der Meister- und Gewerbevcreine von Zürich
faßte einstimmig folgende Resolution: „Die heutige Dele-
giertenversammlung, nach Kenntnisnahme, daß bis jetzt von
Seite der Glasermeister der Schutz der städtischen und staat-
lichen Organe vergeblich angerufen wurde, beschließt: Es ist

eine gehörig motivierte Eingabe an den Kantonsrat und

Großen Stadtrat zu richten, es möchten die obersten Instanzen,
sowohl Regierungsrat als engerer Stadtrat, den Auftrag
geben, unverzüglich die bezüglichen Gesetzesbestimmungen zu

veröffentlichen und den Meistern denjenigen Schutz zu bieten,
der ihnen als Bürger nach Gesetz und Recht zusteht. Im
übrigen spricht sie den Glasermeistern ihre volle Anerkennung
für ihr energisches Vorgehen in den jüngsten Streiktagen aus
und erklärt sich mit denselben solidarisch."

Obligatorische, hypothekarische Sicherstellung der For-
derungen der Handwerker bei Neubauten habe der deutsche

Gewerbeverein, so referierte Herr Stadtrat Koller in der

Montagsversammlung im „Weißen Wind" in Zürich als
notwendig erachtet und eine diesbezügliche Petition an den

Reichstag gerichtet. Auch wir in Zürich, erklärte der Redner,
sollten uns für solche Sicherstellung der Handwerker wieder

neu ins Zeug legen.


	Förderung der Berufslehre beim Meister

